
Ordnung der Cafeteria (Café Charly) und des Aufenthaltsraumes  
 

§1: Allgemeine Richtlinien 

 

In den Räumen des WHG gilt die Schul- bzw. Hausordnung des Werner-Heisenberg-

Gymnasiums Bad Dürkheim.  

Im Bereich des Café Charly übernimmt der Betreiber die Verantwortung und ist den Schülern 

und Schülerinnen gegenüber weisungsbefugt. 

Die Stammkurse übernehmen jeweils eine Woche die Verantwortung für Sauberkeit und 

Ordnung in dem Aufenthaltsraum. Für den Einsatz und Kontrolle der Reinigungsteams sind die 

Stammkursleiter zuständig. Eine Liste hängt aus. 

 

§2: Zutritt 

 

1. Während der Öffnungszeiten: 

 

- Schüler der Klassen 11 - 13 

- Lehrer, Eltern 

- Schüler unter Klasse 11 nur zum Mittagessen bei Nachmittagsunterricht. 

- Bei genehmigten Sondernutzungen dürfen auch Gäste den Raum betreten. 

 

2. Sondernutzung 

 

- Jede Aktivität in der Cafeteria, die über die allgemeine und alltägliche Nutzung    

  hinausgeht, wird als Sondernutzung bezeichnet (z.B. Kursabende, AG-Treffen,  

  Nachtreffen von Studienfahrten...). 

- Jede Sondernutzung muss im Sekretariat beantragt und von der Schulleitung 

genehmigt werden. 

- Durchführung: Eine volljährige Person der Gruppe, die die Sondernutzung beantragt  

  hat, muss sich in die Dienstordnung einweisen lassen und somit die Verantwortung  

  übernehmen. Es gibt einen Schlüssel im Sekretariat. Nach Ende der Veranstaltung  

 kontrolliert der Verantwortliche den ordnungsgemäßen Zustand des Cafés.  

 

§ 3: Verhalten in Cafeteria und Aufenthaltsraum 

 

1. Während der Nutzung 

 

Alle müssen dafür sorgen, dass der Betrieb der Cafeteria einwandfrei ablaufen kann. Dazu 

muss jeder im Schulcafé und im Aufenthaltsraum zu Ordnung und Sauberkeit beitragen: 

Gebrauchte Gegenstände werden an den dafür vorgesehenen Platz gebracht. Jeglicher Müll 

gehört in die dazu vorgesehenen Behälter! Volle Müllbehälter müssen in dafür vorgesehene 

Mülltonnen geleert werden. 

 

2. Im Schadensfall 

 

Ein eventueller Schaden am Inventar ist umgehend der Schulleitung zu melden. 

 

 

Verstöße gegen die Ordnung können zu einem Aufenthaltsverbot führen. 

 

 
Die Schulleitung 


